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3. Gesetz vom 24. September 1958 über die Verwendung der 
beim Geldumtausch eingezahlten Betrüge spekulativer 
Herkunft (GBl. I Nr. 61 S. 687),

4. Gesetz vom 9. Januar 1958 über den Außenhandel der 
Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I Nr. 6 S. 69),

5. Gesetz vom 6. März 1990 über die Übertragung volks
eigener landwirtschaftlicher Nutzflächen in das Eigen
tum von LPG (GBl. I Nr. 17 S. 135),

6. § 18 des Gesetzes vom 2. Juli 1982 über die landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften — LPG-Ge- 
setz - (GBl. I Nr. 25 S. 443),

7. Gesetz vom 6. März 1990 über die Rechte der Gewerk
schaften in der Deutschen Demokratischen Republik 
(GBl. I Nr. 15 S. 110).

§ 8
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1990 in Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am achtundzwanzigsten Juni neunzehn
hundertneunzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den achtundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunzig

Die Präsidentin der Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik

B e r g m a n n - P o h l

Gesetz
über die Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit 
oder eines freien Berufes durch Personen ohne 

Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung in der 
Deutschen Demokratischen Republik 

— Niederlassungsgesetz — 
vom 28- Juni 1990

§ 1

(1) In der DDR gilt der Grundsatz der Niederlassungsfrei
heit. Natürliche und juristische Personen sowie Personenhan
del sgeselischaften, die weder Ihren ständigen Wohnsitz noch 
ihren Sitz oder eine Niederlassung auf dem Gebiet der DDR 
haben, können sich zum Zwecke der gewerblichen Tätigkeit 
oder zur Ausübung eines freien Berufes ln der DDR nieder
lassen.

(2) Das Recht auf Niederlassung im Sinne dieses Gesetzes 
umfaßt insbesondere die
— Beteiligung an Unternehmen
— Gründung von Unternehmen
— Übernahme von Unternehmen
— Errichtung juristisch unselbständiger Zweigniederlassun

gen
— Ausübung freier Berufe
durch die in Abs. 1 genannten natürlichen und juristischen 
Personen und Personenhandelsgesellschaften.

§ 2

(1) Die Errichtung einer Niederlassung und die Ausübung 
ihrer Tätigkeit erfolgen nach dem Recht der Deutschen De
mokratischen Republik. Es wird Rechtsschutz entsprechend 
den Rechtsvorschriften und Förderung im Rahmen der wirt- 
schafts- und finanzpolitischen Grundsätze gewährt Vorschrif

ten der Deutschen Demokratischen Republik, welche die Aus
übung einer gewerblichen Tätigkeit oder eines freien Berufes 
von einer bestimmten Qualifikation abhängig machen, blei
ben unberührt

(2) Das Recht auf Niederlassung kann nur unter den für 
Gebietsansässige zulässigen Voraussetzungen untersagt wer
den.

§3

(1) Die Niederlassung mit einem Investitionsumfang ab 
10 Mio DIM bedarf der Anzeige beim Minister für Wirtschaft. 
Er kann seine Zuständigkeit delegieren.

(2) Die Anzeige hat zu enthalten:
— Rechtsform, Firma und Sitz der Niederlassung;
— Gegenstand der Tätigkeit der Niederlassring und Umfang 

der vorgesehenen Investition.
Die Anzeige über die Errichtung von Zweigniederlassungen 
muß diese Angaben auch für die Hauptniederlassung ent
halten, wobei anstelle des Umfangs der vorgesehenen Investi
tion die Höhe des Stammkapitals oder Grundkapitals zu nen
nen ist.

§4

Für die Aufnahme von Bankgeschäften oder Versicherungs
geschäften in der Deutschen Demokratischen Republik gelten 
anstelle dieses Gesetzes das Gesetz über das Kreditwesen und 
das Versicherungsaufsichtsgesetz nach Maßgabe des Gesetzes 
vom 21. Juni 1990 über die Inkraftsetzung von Rechtsvor
schriften der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen 
Demokratischen Republik (GBl. I Nr. 34 S. 357).

§5

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1990 in Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am achtundzwanzigsten Juni neunzehn
hundertneunzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den achtundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunzig •

Die Präsidentin der Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik

B e r g m a n n - P o h l


